
 

 

 

 

 

Zivilstandskreis 

  

Baden Birmenstorf Ennetbaden Freienwil Gebenstorf 

Obersiggenthal  Turgi  Untersiggenthal  Würenlingen 

Benötigte Dokumente für die Eheschliessung 

Schweizerische Staatsangehörigkeit 

- Ausgefülltes Gesuch um Vorbereitung der Eheschliessung 
- Pass oder Identitätskarte (Kopie einreichen und Original am Termin vorzeigen) 
- Wohnsitzbescheinigung im Original, nicht älter als 6 Monate (wenn Wohnsitz 

nicht im Kanton Aargau) 
- Keine Zivilstandsdokumente, da Personendaten bereits im informatisierten Stan-

desregister (Infostar) erfasst sind. 
- Sind gemeinsame Kinder vorhanden, sind je nach konkreten Umständen weitere 

Dokumente einzureichen. 

Ausländische Staatsangehörigkeit 

Die für ausländische Staatsangehörige erforderlichen Dokumente sind je nach Hei-
matstaat verschieden und deren Beschaffung kann längere Zeit in Anspruch neh-
men. Wenden Sie sich deshalb frühzeitig an den Zivilstandskreis Ihres Wohnortes, 
damit man Ihnen eine Liste mit den erforderlichen Dokumenten zustellen kann. Die 
Dokumente dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Dokumente, die nicht in Deutsch, 
Französisch oder Italienisch abgefasst sind, bedürfen einer beglaubigten deutschen 
Übersetzung (wir akzeptieren ausserdem Originaldokumente in Englisch). 
 

Ausländische Dokumente müssen unter Umständen noch im Heimatstaat überprüft 
werden, was das Vorbereitungsverfahren verlängern kann und mit höheren Kosten 
verbunden ist. Wir informieren Sie gerne. 

Fristen 

Schweizerische Brautpaare können das Ehevorbereitungsverfahren frühestens  
3 Monate vor der Trauung einleiten. 
 

Ist eines der Brautleute Ausländer*in, so ist die Einleitung des Ehevorbereitungsver-
fahrens aufgrund der zu beschaffenden ausländischen Dokumente früher als 3 Mo-
nate möglich und auch empfehlenswert. Fragen Sie uns an. 
 

Die Trauung kann nach Abschluss des Ehevorbereitungsverfahrens innerhalb von 
drei Monaten stattfinden.  

Reservation Trauungstermin 

Gerne geben wir Ihnen Auskunft, welche Personen reservationsberechtigt sind. Es 
gelten diverse Vorschriften für Schweizer*innen und Ausländer*innen. Ebenfalls kön-
nen Sie sich mündlich über die freien Termine erkundigen. Reservationen sind tele-
fonisch oder über unser Online-Anfrageformular frühestens zwei Jahre im Voraus 
möglich und mit einer Gebühr verbunden. 
 
 
 
Stand 14.03.2023 

https://www.baden.ch/de/leben-wohnen/leben/zivilstandsereignisse/anfrageformulare.html/868#reservation_trauungsdatum

